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Zitat aus der mobilfunkkritischen enorm-Studie aus dem Jahre 2005: 
„…ein einseitiger nationaler Zwang zu einer weiteren Senkung der Immission für 
Liechtensteiner Betreiber würde in der Konsequenz zum Entzug der wirtschaftlichen Grundlage 
führen“1 
 
Im Jahre 2008 hat der Liechtensteinische Landtag das neue Umweltschutzgesetz 
verabschiedet. Dabei wurden gesetzliche Grenzwerte vorgeschrieben, welche international 
nicht existieren. Gegenüber dem geltenden Recht muss die Emission einer einzelnen 
Sendeanlage um einen Faktor 100 (!) reduziert werden. Dieser verordnungsgemäss erarbeitete 
Bericht zeigt insbesondere die Konsequenzen auf.  
 
Basis jeder wirtschaftlichen Tätigkeit eines Mobilfunk-Betreibers sind mobile Kommunikations- 
und Datendienstleistungen, welche er seinen Kunden anbietet. Aufgrund der vorgeschriebenen 
Grenzwerte können alle heute bekannten und in Zukunft noch entwickelten mobilen 
Kommunikations- und Daten-Dienste nicht mehr angeboten werden; jedenfalls nicht in einem 
Ausmass und einer Qualität, welche einen wirtschaftlichen Betrieb erwarten lassen.  
 
Die Änderung des geltenden Rechts hat insbesondere die folgenden gravierenden Folgen für 
den Betrieb eines Mobilfunk-Netzes. : 

o Versorgung (Abdeckung): Die Versorgung muss aufgrund der im internationalen 
Vergleich inexistenten Grenzwerte dermassen eingeschränkt werden, dass ein 
zusammenhängendes und Netz nicht mehr möglich ist. Fortwährende Abbrüche von 
Gesprächs- und Datenverbindungen sowie teilweise überhaupt kein Empfang werden die 
Folgen sein.  

o Datendurchsatz: Der heute zur Verfügung stehende Datendurchsatz wird um ein 
Vielfaches reduziert. Faktisch wird es nur noch im Nahbereich einer Antenne (ca. 50m) 
möglich sein, überhaupt Daten mobil zu übertragen.  

o Bereits heute täglich benutzte mobile Dienste, welche nur mit mobilem Breitband möglich 
sind, werden nicht mehr benutzt werden können. 

o Faktisch wird sich jedes in Liechtenstein angemeldete Handy aufgrund der viel höheren 
Signalstärke vor allem aus der Schweiz in diese ausländischen Netze einbuchen. 
Dauerhaftes Roaming wäre die Folge.  

 
Orange (Liechtenstein) wird deshalb bei unveränderter Rechtslage gezwungen sein, den 
Betrieb seines Mobilfunknetzes im Fürstentum Liechtenstein einzustellen  -  wie bereits im 
Jahre 2005 durch enorm vorhergesagt. 
 
 

                                                
1 Enorm-Studie: Mobilfunk in Liechtenstein – Studie zur Immissionssituation. Teil 2: Technische 
Auswertung der Ist-Situation und von Alternativszenarien S. 4 
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Der Liechtensteinische Landtag hat im Jahre 2008 ein neues Umweltschutzgesetz 
verabschiedet. Dieses ist in fast allen Teilen identisch zur schweizerischen Referenzvorlage. In 
einem einzigen Bereich jedoch weicht das Liechtensteinische USG deutlich von dem 
Schweizerischen ab: Im Bereich des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung.  
Entgegen der international üblichen Praxis sind die Grenzwerte nicht in einer Verordnung oder 
sogar einer Norm festgelegt worden sondern im Gesetz selber. Darüber hinaus sind diese 
Grenzwerte auf einen Wert festgelegt worden, welcher im internationalen Vergleich nicht 
existiert.  
 
Ein Blick auf die Nachbarn verdeutlicht dies. In der untenstehenden Grafik sind die 
Referenzwerte für ein Netz mit 1800 HMz oder höher eingetragen. Präzisierung: die meisten 
Staaten in der EU halten sich an die Empfehlungen der WHO 
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Grafik 1: Grenzwert-Vergleich 
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Bereits in der im Vorfeld der Debatte durchgeführten Studie der TU Wien wird auf diese 
Tatsache hingewiesen. Insbesondere wird dabei auch auf die damit einhergehende massive 
reduzierteLeistungsflussdichte2 eingegangen.  
 
Auszug aus der Studie:  
 

elektromagnetische 
Feldstärke in V/m  

Äquivalente 
Leistungsflussdichte in 

W/m2  

Anmerkung 

61,4  10  WHO für UMTS 2000 MHz 
41,2  4,5  WHO für GSM 900 MHz 
6,14  0,1  Grenzwert Liechtenstein bis 2012 
0,61  0,001  Grenzwert Liechtenstein ab 2013 

 
Tabelle 1: Grenzwerte im internationalen Vergleich 
 
Grafisch dargestellt: 
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Grafik 2: Vergleich Leistungsflussdichte 
 
                                                
2 Leistungsflussdichte: Mass für die Intensität elektromagnetischer Wellen; Einheit: Watt pro 
Quadratmeter [W/m2]. Die Leistungsflussdichte nimmt quadratisch mit der Entfernung von der Quelle ab.  
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Betrachtet man ausschliesslich das Fürstentum Liechtenstein, so stellt sich die Situation 
folgendermassen dar: 

bis 2013

ab 2013
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Grafik 3: Leistungsflussdichte ausschliesslich FL 
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Mit Schreiben vom 10. Dezember 2008 ist Orange (Liechtenstein) AG durch das Amt für 
Umweltschutz über das Inkrafttreten der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) informiert werden. Der zugehörige regierungsrätliche Erlass ist einen Tag 
früher, also am 9. Dezember 2008 ergangen.  
 
Gleichzeitig wurden wir als Betreiber über den Inhalt der Verordnung in Kenntnis gesetzt. Unter 
anderem wird ein jährlicher Fortschrittsbericht verlangt; erstmals per Ende Februar 2009 für das 
abgelaufene Betriebsjahr 2008. 
 
Dieser neuen und zusätzlichen Auflage kommen wir mit vorliegendem Bericht nach. Wir 
gestatten uns an dieser Stelle den Hinweis, dass derart kurze Fristen für komplexe Berichte 
international absolut unüblich sind. 
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Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, Grenzwerte (darunter auch 
Immissionsgrenzwerte für Mobilfunk) ausschliesslich auf der Basis wissenschaftlicher Fakten 
festzulegen. Der derzeitige und seit fast drei Jahrzehnten gültige Empfehlungswert liegt bei 0,08 
W/kg was einer elektromagnetischen Feldstärke ca. 60V/m bei 2100 MHz entspricht.  
 
Darüber hinaus wird zum Thema Glaubwürdigkeit von Grenzwerten bereits in der enorm-Studie 
die WHO zitiert: 
 
„Andererseits ist mit der Diskussion um Vorsorge auch eine latente Drohung, nämlich des 
Verlustes jeglicher Glaubwürdigkeit verbunden: “Wenn die Regulierungsbehörden auf Druck der 
Öffentlichkeit mit der Einführung von Vorsorgewerten zusätzlich zu den bereits bestehenden 
wissenschaftsbasierten Grenzwerten reagieren, sollten sie sich bewusst sein, dass sie damit die 
Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und der Exposition sgrenzwerte untergraben .“3 
 

                                                
3 WHO, 2002 



 

 

 
 

 

 
 

France Telecom Group Unrestricted 
 

Seite 9 von 26 
 

(�(�(�(�  $�������%� ������
��"��$�������%� ������
��"��$�������%� ������
��"��$�������%� ������
��"��� ���
Mobilfunk besteht aus zwei untrennbar miteinander verknüpften Teilen: der Infrastruktur und 
seiner Benutzer. Ohne Nutzer keine Infrastruktur  -  ohne Infrastruktur keine Nutzer.  

����������������  ������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���� ���
Orange (Liechtenstein) AG erfüllt derzeit die Auflagen sowohl der GSM- wie der UMTS-
Konzession. Die verlangten Dienste werden der gesamten Bevölkerung angeboten.  
 
Orange (Liechtenstein) AG hat seit ihrer Gründung im Jahre 2002 folgende Entwicklung 
erfahren: 
 

Mobilfunkkunden Entwicklung

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

 
Grafik 4: Entwicklung Anzahl Kunden 
 
Während die Entwicklung in der Kundenbasis (wie überall in der westlichen Welt) mehr oder 
minder linear verlief, entwickelte sich das damit einhergehende Kommunikationsvolumen 
exponentiell. Auch dieser Trend ist nicht auf das Fürstentum beschränkt, sondern findet sich 
global wieder.  
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Mobilfunk Voiceverkehr Entwicklung

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 
Grafik 5: Entwicklung Anzahl Gesprächsminuten 
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3.2.1. Mobile Kommunikation 
Der Nutzen mobiler Kommunikation für Kunden und Wirtschaft ist dermassen unbestritten, dass 
darüber so gut wie gar nicht diskutiert wird. Die überwältigende Mehrheit nutzt heute mobile 
Kommunikation direkt sowie indirekt. Dies meist mehrmals täglich, sei dies geschäftlich oder 
privat. Die oben gezeigte Entwicklung des Voiceverkehrs auf dem Netz von Orange 
(Liechtenstein) belegt dies eindrücklich. 
 
Die Einführung des iPhone® und vergleichbarer Geräte im Jahre 2008 hat in diesem Bereich 
einen weiteren Trend eingeläutet. Seit Einführung dieser Geräte sowie USB-Sticks für Note- 
und Netbooks verlagert sich der ehemals drahtgebundene Email- und Internetverkehr immer 
mehr auf mobile Geräte. So hat Orange (Liechtenstein) im Jahre 2008 eine Vervielfachung des 
Datenverkehrs in nur einem Jahr konstatiert. Auch dieser Trend ist global.  
 
Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt darüber hinaus auf, dass die Mehrheit aller Zugriffe auf 
das Internet binnen eines Jahrzehnts nicht mehr über Festnetz sondern über mobile und 
drahtlose Wege erfolgen werden4. Dies bedingt aber auch die zugehörige Infrastruktur.  
 
Es ist kaum anzunehmen, dass sich die zukünftige Entwicklung mobiler Kommunikation im 
Fürstentum Liechtenstein anders entwickeln wird, als in vergleichbaren Staaten. 

                                                
4 PEW Research Center: future of the Internet III: How the Experts see it 
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3.2.2. Rettung und Sicherheit 
Das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen wird heute von der 
Allgemeinheit überall und zu jeder Zeit vorausgesetzt. Es gibt wohl kaum mehr jemanden, 
welcher sich in die Natur begibt, ohne sein Handy „nur aus Sicherheitsgründen“ mitzunehmen.  
 

3.2.3. Indirekte Anwendungen 
Der Nutzen mobiler Kommunikation wird heute allgemein anerkannt. Oftmals werden im Alltag 
sowohl im privaten wie im geschäftlichen Bereich Geräte und Dienstleistungen benutzt, bei 
denen man sich nicht bewusst ist, dass all diese Dinge nur mit Hilfe mobiler Kommunikation 
funktionieren.  
 
Eine kurze Liste, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 
·  Alltägliche Prüfvorgänge (z.B. mobile Kartenleser für Maestro und Kreditkarten bspw. in 

Restaurants, etc.) 
·  Industrielle Prozess-Steuerungen (bspw. Steuerventile in der chemischen Industrie etc.) 
·  Auftragssteuerung in der Logistik usw. (viele Logistikunternehmen steuern heute ihre 

Frachttransporte mittels mobiler Kommunikation) 
·  Auftragsabwicklung (viele Unternehmen steuern ihre gesamten Prozessketten mit mobiler 

Kommunikation, bspw. Auftragsabwicklung im Bau etc.) 
·  Finanzwirtschaft (viele Abläufe in der Finanzwirtschaft sind ohne mobil verfügbare 

Kommunikation wie E-mail usw. nicht mehr denkbar) 
·  Aussendienst (Aussendienstmitarbeiter können ohne mobile Kommunikation ihre Arbeit nicht 

mehr erledigen) 
·  Jederzeitige Erreichbarkeit ist heute in fast allen Branchen ein Muss. 
 
Neue und heute noch unbekannte Anwendungen werden fast täglich entwickelt und auf den 
Markt gebracht.  
 

3.2.4. Globale Technologie-Entwicklung 
Die Entwicklung mobiler Technologien, der hierzu benötigten Hard- und Software sowie aller 
Komponenten und Endgeräte (Handys) erfolgt global und auf den globalen Markt ausgerichtet. 
Weltweit gibt es eine handvoll Hersteller, welche Equipment für Basisstationen (Antennen) 
anbieten. Die Entwicklung neuer Technologien von der Standardisierung bis hin zu kommerziell 
nutzbaren Basisstationen verschlingt grosse Summen.  
 
Jede neue Technologie-Generation ist entwickelt worden und wird entwickelt mit dem Ziel, mit 
weniger Leistung die Kapazität zu erhöhen. Dies bedeutet zwar eine immer kleiner werdende 
Leistung je übertragener Datenmenge und damit immer kleinere Immissionen je Datenmenge, 
bei allerdings exponentiell steigender Datenrate. 
 
Technologien werden für den Weltmarkt entwickelt und hergestellt. Dies mit den weit herum 
geltenden Rahmenbedingungen bezüglich Immissionen. Die derzeit kommerziell zur Verfügung 
stehenden Technologien sind auf international geltende Grenzwerte ausgerichtet, auf Werte 
also, welche nota bene eine Leistung zulassen würden, welche um rund einen Faktor 10.000 
höher sind, als das im Fürstentum gesetzlich verankerte.  
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Um ein zelluläres Kommunikationsnetz, also ein Mobilfunknetz aufbauen und sinnvoll betreiben 
zu können, sind bestimmte technische Rahmenbedingungen zu beachten. Diese sind vor allem 
physikalischer Natur und damit nicht veränderbar.   
 
Die Konzessionen für GSM, den ersten digitalen Standard im Mobilfunk laufen in naher Zukunft 
aus. Diese Technologie gilt heute als veraltet. Sie wird derzeit durch UMTS abgelöst. Zudem ist 
damit zu rechnen, dass die Hersteller der Hardware für Mobilfunknetze in absehbarer Zeit ihre 
Produktion für Komponenten im Bereich GSM einstellen werden.  

"���"���"���"���  #$%&#$%&#$%&#$%&����
UMTS ist der heute und in naher Zukunft verwendete Standard in der Mobilkommunikation. Im 
Folgenden wird nur das im Zusammenhang mit den festgelegten Grenzwerten aus unserer 
Sicht Wichtigste ausführlich beleuchtet:  
 

I m m i s s i o n   =   L e i s t u n g   =   K a p a z i t ä t  
 
Mobilfunk funktioniert nicht wie Radio oder TV. Also ein Sender und viele Empfänger. Wer mobil 
kommunizieren will, will ja nicht nur zuhören sondern auch selber kommunizieren. Er benötigt 
also „Platz“ auf der Antenne. Will heissen, er oder sie belegt mit einem Handygespräch oder 
einem Datentransfer einen Teil der verfügbaren Kapazität auf der Antenne. Mehrere Benutzer 
müssen sich also die Kapazität teilen. Reicht diese nicht mehr aus, muss eine neue 
Sendestation errichtet werden.  
 
Grafisch dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 6: TV-Sender     Grafik 7: Mobilfunk-Sender 
 
Dies bedeutet umgekehrt, dass die Kapazität einer Antenne begrenzt ist. Eine einzelne Antenne 
kann also nur eine bestimmte Anzahl Gespräche oder Daten übertragen. Kapazität wird durch 
Leistung (ausgedrückt in W ERP) ermöglicht. Leistung aber bedeutet elektromagnetisches Feld 
und damit Immissionen. Die im neuen USG festgelegten Immissionsgrenzwerte (ab 2013) 
begrenzen nun die zur Verfügung stehende Leistung und damit die Kapazität um das 
Hundertfache. Das neue USG verlangt also die Reduktion der Kapazität auf einen Hundertstel 
des Bisherigen.  
 
Dabei muss erwähnt werden, dass bereits die heute geltenden Grenzwerte (bis 2012) 10x tiefer 
(mit 100fach geringerer Kapazität) sind, als international üblich.   
 
Anders ausgedrückt, jeder Immissions-Grenzwert begrenzt nicht nur die Immission, sondern 
auch die dadurch zur Verfügung stehende Leistung und damit die Kapazität.  
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Die im Fürstentum Liechtenstein ab dem Jahre 2013 geltenden Grenzwerte sind auf 0,6 V/m 
festgelegt worden. Dies bedeutet, dass ab dem genannten Zeitpunkt an OMEN keine 
Immissionen mehr entstehen dürfen, welche diesen Grenzwert überschreiten.  
 
 
Die nachstehende Grafik verdeutlicht diesen Zusammenhang: 
 

Bis Ende 2012 Ab 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 8: vereinfachte Darstellung der Reduktion de r Netzkapazität 
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Die Nachfolgetechnologie von UMTS, Long Term Evolution (LTE)  hat die Laborphase 
verlassen. Orange Schweiz beabsichtigt noch im Jahre 2009 einen Pilotversuch mit dieser 
Technologie durchzuführen.  
Bei LTE wird nebst einem anderen Modulationsverfahren vor allem die sog. MIMO-Technologie 
verwendet. MIMO steht für Multiple-Input, Multiple-Output. Sie stellt also einem einzelnen 
Benutzer im Bedarfsfalle gleich mehrere Übertragungskanäle zur Verfügung. Die bislang in den 
Labors verwendete Hardware funktioniert auf der Basis von 2x2 bis zu 2x4 Kanälen.  
 
Legt man nun die oben erwähnte maximale Leistung (welche wie gesagt gar nicht auf diesen 
Wert reduziert werden kann) auch bei LTE zu Grunde, würde dies bedeuten, dass die zur 
Verfügung stehenden Leistung nochmals durch bis zu 8 Kanäle geteilt werden müsste, also 
eine endgültige Ausgangsleistung in nicht messbarer Grösse je Kanal zur Verfügung stünde. 
Dies entspricht gerade mal die Ausgangsleistung eines modernen, strahlungsreduzierten 
UMTS-Handys.   
 
Damit ist evident, dass LTE im Fürstentum Liechtenstein nicht eingeführt werden kann. Das 
Fürstentum Liechtenstein wird also in absehbarer Zeit nicht mehr über ein zeitgemässes 
Angebot an mobilen Kommunikations-Dienstleistungen verfügen. Umgekehrt werden Personen, 
welche das Land aus privaten oder geschäftlichen Gründen besuchen, nicht mehr mobil 
kommunizieren und auf gewohnte Dienstleistungen zurückgreifen können. 
 
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit zukünftigen Technologien wie LTE etc. auch 
der Gesprächsverkehr IP-basiert erfolgen wird. Dies bedingt das Vorhandensein 
entsprechender Netze.  
 

Leistung 
heute 

Kapazität 
heute 

Leistung Kapazität 

= 
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4.3.1. Allgemeines 
Nachstehend stellen wir die Folgen der massiven Grenzwert-Reduktion für das Netz von 
Orange (Liechtenstein) an einem einzelnen Beispiel dar. Dabei handelt es sich um die 
Sendeanlage FL_0609 (Vaduz, Post).  
 
Die Sendeanlage wird von vier Betreibern gemeinsam betrieben.  
 
Betreiber installierte Systeme 
Mobilkom Liechtenstein AG GSM 
 UMTS 
Orange (Liechtenstein) AG GSM 
 UMTS 
Swisscom (Schweiz) AG GSM 
All Communications AG (Tele2) GSM 
 
Tabelle 2: Mobilfunk-Betreiber am Standort Vaduz, P ost) 
 

4.3.2. Folgen für die Sendeleistung 
 
Die nachfolgende Tabelle stellt die Folgen für die Sendeleistungen am Standort (FL_0609, 
Vaduz, Post) dar. Unter „aktuell bewilligt“ sind die heutigen Werte aufgeführt, während unter „ab 
2013“ die Sendeleistungen dargestellt werden, welche zur Einhaltung der Grenzwerte nötig 
wäre. Die Sendeleistung müsste um einen Faktor 50 (!) reduziert werden.  
 

System und Bezeichnung Sendeleistung in W ERP 
System Sektor  aktuell bewilligt  ab 2013 
GSM GSM 1  1250 25 
 GSM 2 1250 25 
 GSM 3 1250 25 
UMTS UMTS 1  900  18 
 UMTS 2 900 18 
 UMTS 3 900 18 
 
Tabelle 3: Vergleich der Sendeleistungen Orange (Li echtenstein) AG 
 
Anmerkung 1: 
Eine Reduktion der Leistung auf 18 W ERP ist in der Praxis technisch nicht machbar. 
 
Zum Vergleich die Sendeleistungen eines Handys 
 
System Sendeleistung in W ERP 
GSM 2  
UMTS 1  
 
Tabelle 4: Sendeleistungen eines Handys 
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4.3.3. Folgen für die Abdeckung 
Die Reduktion der Grenzwerte hat eine massive Verkleinerung der bisherige Abdeckung zur 
Folge. Die nachstehenden beiden Grafiken stellen Abdeckungs-Berechnungen für UMTS dar. 
Einerseits die heute erzielte Abdeckung, andererseits die massiv reduzierte Abdeckung, welche 
der ab 2013 geltende Grenzwerte zu erwarten ist.  
 
 
Aktuell: 
 

 
 
Grafik 9: Abdeckung UMTS aktuell 
 
Dabei bedeuten 
Farbcode Versorgungsqualität 
rot orange gute bis sehr gute Versorgung; Gespräche und Daten möglich 
gelb Versorgung stark von situativen Bedingungen abhängig (Funkschatten, 

Gebäudehülle etc.); Gespräche meistens problemlos möglich, Daten 
situativ.  

grün/ blau Gespräche ausserhalb von Gebäuden je nach Funksituation noch möglich, 
keine Daten. 
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Ab 2013 
 

 
 
Grafik 10: Abdeckung UMTS ab 2013 
 
Interpretation der Abdeckung:  
Mit den ab 2013 geltenden Grenzwerten werden Gespräche innerhalb von Gebäuden und 
Datentransfers nur noch im engsten Umfeld des Post- und des Verwaltungsgebäudes möglich 
sein. Und auch dies nur in höher gelegenen Räumen. Bereits wenige Meter vom 
Antennenstandort entfernt, also praktisch im gesamten Kern von Vaduz wird es nicht mehr 
möglich sein, Gespräche innerhalb von Gebäuden zu führen.  
 
Anmerkung: diese Interpretationen berücksichtigen den Einfluss der Schweizer Netzwerke 
(siehe unten) nicht und sind daher rein theoretisch 
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4.3.4. Folgen für den Datendurchsatz  
Geradezu dramatische Folgen hat der gesetzlich ab 2013 festgelegte Grenzwert aber für den 
Datendurchsatz und damit für alle datengebundenen Anwendungen. Der Datendurchsatz ist 
abhängig von der emittierten Leistung.  
 
Die nachfolgenden Berechnungen zeigen dies deutlich: 
 

 
 
Grafik 11: Datendurchsatz (Throughput) in Abhängigk eit zur Distanz für UMTS; aktuell 
 
Interpretation: 
Bei den heute geltenden Grenzwerten ist bis auf eine Distanz von ca. 170m ist der maximale 
Datendurchsatz von ca. 2450 Kbits/s verfügbar. Hernach sinkt dieser linear ab und erreicht in 
ca. 280m Distanz noch einen Durchsatz von ca. 1000 Kbits/s. 
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Grafik 12: Datendurchsatz (Throughput) in Abhängigk eit zur Distanz für UMTS; ab 2013 
 
Interpretation: 
Bei den ab 2013 geltenden Grenzwerten ist lediglich in einer Distanz von max. 45m überhaupt 
ein erhöhter  Datendurchsatz von ca. 1100 Kbits/s verfügbar. Bereits 10m weiter entfernt ist die 
Datenrate auf einem Niveau, welches keine Datenübertragungen mehr zulässt. Dies bedeutet, 
dass mobiles Internet und mobile Datenanwendungen f aktisch nicht mehr funktionieren . 
 

4.3.5. Folgen für die Zell-Abdeckung mit HSDPA 
Der oben aufgeführte Effekt verstärkt sich mit Datenraten, welche qualitativ hochwertige Signale 
verlangen. Durch die Einführung der gesetzlichen Grenzwerte ab dem Jahre 2013 wird der 
heute auf dem Netz von Orange (Liechtenstein) AG installierte Übertragungsstandard HSDPA 
faktisch nicht mehr verfügbar sein.  
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Grafik 13: Datenrate von 1 Mbit/s bei einem Grenzwe rt von 0,6 V/m 
 
Interpretation: 
Eine Datenrate, wie man sie in Liechtenstein bereits heute kennt und benutzt, wird ab dem 
Jahre 2013 nicht mehr verfügbar sein. Entsprechende Dienste können nicht mehr benutzt 
werden.  
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Die ab 2013 geltenden Grenzwerte gelten ausdrücklich nur für Sendeanlagen des Mobilfunks 
privater Konzessionäre. Identische Technologien nicht-privater Anwender sind von dieser 
Verschärfung ausdrücklich ausgenommen.  
 
Es ist im Sinne des Immissionsschutzes nicht nachvollziehbar, warum Immissionsschutzwerte 
nicht für alle Technologien identischer Frequenzbereiche gelten sollen.  
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Es gibt zahlreiche öffentliche Funktechnologien, welche ebenfalls hochfrequente 
elektromagnetische Felder und damit Immissionen erzeugen.  
·  Public W-Lan 
·  Amateur- und Behördenfunk 
·  Radio Frequency Identifikation (RFID) 
·  Etc. 
 
All diese Funktechnologien erzeugen ein Mehrfaches an Signalstärke und damit Immission als 
kommerzieller Mobilfunk. Im Sinne einer Rechtsgleichheit ist es unverständlich, warum solche 
Immissionen nicht ebenfalls den ab 2013 geltenden Grenzwerten unterworfen worden sind.  
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Das oben ausgeführte gilt selbstredend auch für private Funkanwendungen. Eine kleine Liste 
mag hier genügen: 
·  Laden-Diebstahlsicherungen 
·  Schnurlostelefone 
·  Private Wireless Netzerke (W-LAN) 
·  Usw. 
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Orange (Liechtenstein) AG hat sich mehrfach zu einer Senkung der Grenzwerte im Fürstentum 
Liechtenstein vernehmen lassen. Dies unter anderem im Rahmen der Vernehmlassung zum 
NIS-Gesetz im Jahre 2005, während der Vernehmlassung zum USG im Jahre 2007 sowie im 
Vorfeld der Landtags-Debatte. Die konsistente Aussage war und ist: Mit einem Grenzwert von 
0.6 V/m lässt sich ein Mobilfunknetz nicht betreibe n.  
 
Wie in diesem Bericht mehrfach dargestellt, reduzieren die im USG festgelegten Grenzwerte die 
(auf internationale Grenzwerte ausgelegte) Leistung einer einzelnen Mobilfunkantenne um ein 
Vielfaches. Dies hat verschiedene Wirkungen, welche nachstehend beschrieben sind. 

+���+���+���+���  6��56��56��56��5	
 �����3
�����(��
	�7��	
 �����3
�����(��
	�7��	
 �����3
�����(��
	�7��	
 �����3
�����(��
	�7��	 			����$�7	���� �����������$�7	���� �����������$�7	���� �����������$�7	���� �������� ���

6.1.1. Auswirkungen auf die Abdeckung 
Die durch das Gesetz verlangte Immissions-Reduktion auf international inexistente Werte hat 
zur Folge, dass die Abdeckung des Konzessions-Gebietes nicht mehr gewährleistet werden 
kann.  
 
Selbst die Errichtung zusätzlicher Antennen würde nicht verhindern können, dass die fehlende 
Netzkontinuität durch Zellatmung und andere Effekte aufgefangen werden könnte. Bei der 
Reduzierung der Immission und damit der Leistung kommt es daher zwingend zu nicht 
abgedeckten Bereichen und damit zu Abbrüchen von Gesprächen und Datenverbindungen.  

6.1.2. Auswirkungen auf die Kapazität 
Die vom Gesetz vorgeschriebene Immissions-Reduktion führt zu einer massiven Reduktion der 
verfügbaren Kapazität und damit zu einer faktischen Verunmöglichung Datenverbindungen. 
Mobiles Internet, E-mail und andere breitbandige und hochratige Anwendungen, insbesondere 
auch im Geschäftsbereich, werden damit nicht mehr möglich sein.  
 

6.1.3. Auswirkungen auf Hardware-Komponenten 
Nach unseren derzeitigen Informationen sind die auf international übliche Grenzwerte 
ausgerichteten Hardware-Komponenten gar nicht für eine Dämpfung in diesem Ausmass 
vorgesehen.  

6.1.4. Auswirkungen auf Handys 
Hier sind zwei unterschiedliche Effekte zu beobachten. 
·  Wie bereits erwähnt, besteht mobile Kommunikation nicht nur aus Antennen sondern auch 

aus Handys. Da die Sendeleistung der Antenne zurückgefahren wird, müsste das Handy 
seine Sendeleistung massiv erhöhen, um von der Antenne überhaupt noch „gehört“ zu 
werden. In der Konsequenz wäre eine massive Immissionserhöhung auf Seiten des Handys 
zu erwarten.  

·  Ein Handy sucht sich automatisch immer das qualitativ beste Signal. In diesem Falle wären im 
gesamten Talboden von Liechtenstein die aus der Schweiz ankommenden Funksignale 
stärker – Handys würden automatisch auf dieses, aus der Schweiz kommende Signal 
einbuchen.  
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Berechnungen mit den ab 2013 geltenden Grenzwerten zeigen, dass z.B. bereits in einer 
Entfernung von der Sendeanlage (Vaduz, Post) von ca. 10m die aus der Schweiz ankommende 
Signalstärke grösser ist als jene der Anlage auf der Post selber. Ein Handy würde sich also 
automatisch auf das stärkere, aus der Schweiz kommende Signal einbuchen. Die Enorm-Studie 
aus dem Jahre 2005 kommt zum selben Schluss.  
 
Auszug aus dem Fazit: 
 
„Selbst ein vollständiges Abschalten aller Inlandsst andorte würde im Mittel nur 
eine Verringerung der Immission um etwa 30% bewirke n.“ 5 
 
Für weitere Details, Feldstärken etc. sei auf die enorm-Studie verwiesen6.  
 
 
  

                                                
5 Enorm: Mobilfunk in Liechtenstein – Studie zur Immissionssituation. Teil 2: Technische Auswertung der 
Ist-Situation und von Alternativszenarien. Auslandsbeitrag S 44ff 
6 Ebda. 
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An dieser Stelle zitieren wir zwei zentrale Aussagen von unabhängigen Studien zum Mobilfunk 
in Liechtenstein: 
 
Bericht der TU Wien: 
 
 „Fazit: Wer also 0,6V/m als Grenzwert verbindlich vorschreiben möchte, muss sich klar sein, 
dass er (oder sie) damit eine flächendeckende Mobilfunkversorgung Liechtensteins verhindert.“7 
 
Enorm-GmbH: 
 
„Im Talgebiet Liechtensteins wird die Mobilfunkimmission weitgehend vom Ausland dominiert. 
Ein komplettes Abschalten aller Liechtensteiner Basisst ationen würde die Immission hier 
nur um ca. 30 % senken. Ein einseitiger, nationaler Zwang zu einer weiteren Senkung der 
Immission für Liechtensteiner Betreiber würde in der Konsequenz zum Entzug der 
wirtschaftlichen Grundlage führen8.“ 
  
Dem letzten Satz ist nichts hinzuzufügen. 
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Ein Mobilfunk-Betreiber muss auf der Basis der vorhandenen legislatorischen 
Rahmenbedingungen und der verfügbaren Technologien unternehmerische Entscheide treffen 
und die damit inhärenten wirtschaftlichen Risiken tragen.   
 
Diese Risiken hat Orange (Liechtenstein) AG seit 2002 vollumfänglich getragen und 
entsprechende Dienstleistungen mit hoher Kompetenz und hohem Investitionsvolumen 
angeboten und sichergestellt.  
 
Unter den heute mit Wirkung ab 1. Januar 2013 geltenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen lassen sich mobile Kommunikations-Dienstleistungen weder aus 
technischer noch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll anbieten. Ein wirtschaftlicher Betrieb eines 
Mobilfunknetzes ist nicht mehr möglich. Daher sieht sich Orange (Liechtenstein) AG unter den 
heute geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen gezwungen, den Betrieb seines 
Mobilfunknetzes per obengenanntem Datum einzustellen.  
 
Orange (Liechtenstein) AG wird die fürstliche Regierung frühzeitig über allenfalls notwendige 
Änderungen der Konzession in Kenntnis setzen.  
 

8���8���8���8���  ��	�������	�������	�������	������ ���
Um mögliche vertragliche Implikationen frühzeitig erkennen zu können, hat Orange 
(Liechtenstein) AG einen Zeitplan erarbeitet. Eine Zusammenfassung ist untenstehend 
ersichtlich.  

                                                
7 Technische Universität Wien: 03.04.08 zur technischen Machbarkeit von Mobilfunknetzen 
8 Enorm, Mobilfunk in Liechtenstein, Studie zur Immissionssituation, Teil 2, Technische Auswertung der 
Ist-Situation und von Alternativszenarien 
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Dieser Bericht wurde durch Orange (Liechtenstein) verordnungs- und fristgemäss erstellt. Er 
wird der Regierung des Fürstentums Liechtenstein am 27. Februar 2009 zugestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Balzers, 27. Februar 2009  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kasimir Schmid 
CEO 
Orange (Liechtenstein) AG 

Robert Eberle 
Geschäftsführer 
Orange (Liechtenstein) AG 

  
 
 
 



 

 

 
 

 

  
France Telecom Group Unrestricted 

 
Seite Page 26 von 26 

 

���"��������+���&��%�.���
  
Grafik 1: Grenzwert-Vergleich .................................................................................................... 4 
Grafik 2: Vergleich Leistungsflussdichte..................................................................................... 5 
Grafik 3: Leistungsflussdichte ausschliesslich FL....................................................................... 6 
Grafik 4: Entwicklung Anzahl Kunden ........................................................................................ 9 
Grafik 5: Entwicklung Anzahl Gesprächsminuten ......................................................................10 
Grafik 6: TV-Sender     Grafik 7: Mobilfunk-Sender ................................................................12 
Grafik 8: vereinfachte Darstellung der Reduktion der Netzkapazität..........................................13 
Grafik 9: Abdeckung UMTS aktuell ...........................................................................................15 
Grafik 10: Abdeckung UMTS ab 2013.......................................................................................16 
Grafik 11: Datendurchsatz (Throughput) in Abhängigkeit zur Distanz für UMTS; aktuell ...........17 
Grafik 12: Datendurchsatz (Throughput) in Abhängigkeit zur Distanz für UMTS; ab 2013.........18 
Grafik 14: Datenrate von 1 Mbit/s bei einem Grenzwert von 0,6 V/m ........................................19 
 
 

���"��������+���*���  ���
 
Tabelle 1: Grenzwerte im internationalen Vergleich ................................................................... 5 
Tabelle 2: Mobilfunk-Betreiber am Standort Vaduz, Post) .........................................................14 
Tabelle 3: Vergleich der Sendeleistungen Orange (Liechtenstein) AG......................................14 
Tabelle 4: Sendeleistungen eines Handys ................................................................................14 
 


